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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1995

Norm

EO §35 G

EO §42 Abs1 Z5 I5

Rechtssatz

Behauptet der Verp4ichtete Erfüllung, so darf in der Regel bei Beantwortung der Frage, ob die Oppositionsklage mit

hoher Wahrscheinlichkeit aussichtslos ist, keine vorgreifende Beweiswürdigung erfolgen.
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